
Statuten des Hockeyclubs Sidewinders

I. Name  
Unter dem vollständigen Namen "Hockeyclub Sidewinders Affoltern am Albis" (nachstehend 
HCS genannt) besteht seit 1998 ein Verein mit dem folgenden Logo (Abb. 1). Der HCS ist 
Mitglied der Schweizerischen Inlinehockeyverbandes Inline Hockey Schweiz (IHS).

Abb. 1

II. Zweck  
Der Zweck des Vereins beinhaltet die Pflege und Förderung des Inlinehockeysports, der Ka-
meradschaft und Geselligkeit. Er bietet seinen Mitgliedern Gelegenheit zur sinnvollen Frei-
zeitgestaltung. Der HCS ist politisch und konfessionell neutral.

III. Ziel des Vereins  
Das Ziel des Vereins besteht darin, an wettkampfmässigen Veranstaltungen sowie Meister-
schaften teilzunehmen und zu gewinnen.

IV. Sitz  
Der Sitz des HCS befindet sich in Affoltern a.A.

V. Organisation  
Der Verein setzt sich zusammen aus:  
- Vorstand
- unabhängige Revisoren
- General- und Vereinsversammlung

VI. Vereinsjahr  
Das Vereinsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des folgenden Jahres.

VII. Die Versammlungen  
An den Versammlungen gilt das einfache Mehr. Ausnahmen siehe XIX. Schlussbestimmun-
gen. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid.

1. Die Vereinsversammlung  
• Die Vereinsversammlung (VV) ist das oberste Organ des Vereins (Art. 64).
• Sie wird vom Vorstand einberufen (Art. 64).
• Die Einberufung erfolgt von Gesetzes wegen, wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einbe-

rufung verlangt (Art. 64).
• An jeder VV wird ein Stimmenzähler für die entsprechende VV gewählt.
• Die VV beschliesst über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern und entschei-

det in allen Angelegenheiten, die nicht anderen Organen des Vereins übertragen sind (Ver-
einsbeschlüsse) (Art. 65).



• Sie hat die Aufsicht über die Tätigkeit der Organe und kann sie jederzeit abberufen, unbe-
schadet der Ansprüche, die den Abberufenen aus bestehenden Verträgen zustehen. Das 
Recht der Abberufung besteht, wenn ein wichtiger Grund sie rechtfertigt, von Gesetzes 
wegen. Sollte ein Organ abberufen werden, so findet umgehend eine Neuwahl statt, wel-
che die neuen Organe bis zum festgelegten Datum für Wahlen bestimmt. (Art. 65).

2. Die Generalversammlung
• Die Generalversammlung (GV) muss mindestens einmal pro Jahr stattfinden.
• Sie wählt den Vorstand, die technische Kommission sowie die Revisoren.
• An jeder GV wird ein Stimmenzähler für die entsprechende GV gewählt.
• Die Generalversammlung findet spätestens 2 Monate nach Schluss des Vereinsjahres statt.
• Die Einberufung hat mindestens 14 Tage zuvor durch Einladung mit Traktandenliste an 

die Stimmberechtigten zu erfolgen.
• Das Datum der nächsten GV wird an der vorangehenden GV festgesetzt.
• Anträge an die GV sind dem Vorstand bis spätestens 30 Tage vor der GV schriftlich ein-

zureichen.
• An der alljährlichen GV werden folgende Traktanden behandelt:
- Wahl des Stimmenzählers
- Protokolle der letzten GV und allfälliger VV
- Jahresbericht des Präsidenten
- Kassenbericht
- Neu- bzw. Wiederwahl des Vorstandes
- Jahresprogramm (soweit vorhanden)
- Zählung der Mitglieder, Vorstellung der Neumitglieder
- Festsetzung des Datums der nächsten GV
- Festsetzung der Mitgliederbeiträge
- Diverses

VIII. Der Vorstand  
1. Vorstand  
Der gesamte Vorstand hat im Interesse des Vereins zu handeln. Er setzt sich zusammen aus:
- Präsident
Der Präsident hat die Aufgabe, den Verein zu leiten. Er ist der Repräsentant des Vereins und 
vertritt ihn nach aussen.
- Vizepräsident
Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten bei seiner Abwesenheit.
- Kassier
Der Kassier hat das Vereinsvermögen zu verwalten. Er besorgt das Rechnungswesen.
- Aktuar
Der Aktuar hat alle Schriftstücke für den Verein herzustellen sowie das Protokoll der GV  und 
VV abzufertigen. Ihm unterliegt auch die Verwaltung aller Dokumente wie Listen und Briefe. 
- TK-Chef
Der TK-Chef ist zuständig für den Sportbetrieb des Vereins. Er ist die Kontaktperson zur IHS.

Der Vorstand muss jedes Jahr an der GV neu- oder wiedergewählt werden. Jedes stimmbe-
rechtigte Mitglied ist berechtigt, in den Vorstand gewählt zu werden. Wahlvorschläge an die 
GV haben über den ordentlichen Antragsweg zu erfolgen.



2. Die Vorstandssitzung  
Der Vorstand ist mit einem einfachen Mehr beschlussfähig, wenn mind. die Hälfte seiner Mit-
glieder und der Präsident bzw. sein Vertreter anwesend sind. Sie tritt auf Wunsch des Präsi-
denten oder von mind. zwei Vorstandsmitgliedern zusammen. Über die Vorstandssitzung hat 
der Aktuar ein Protokoll zu führen.

IX. Die Revisoren  
Es werden zwei Revisoren an der alljährlichen GV gewählt. Sie prüfen die Abrechnung des 
Kassiers auf die alljährliche GV hin. Die Revisoren dürfen nicht im Vorstand vertreten sein. 

X. Klubreglement  
Weitere untergeordnete/detaillierte Regelungen sind im Klubreglement
niedergelegt. Dieses Klubreglement wird vom Vorstand geführt und angepasst.
Es kann an einer Versammlung mit einer einfachen Mehrheit abgeändert werden. Das Klubre-
glement muss für alle Mitglieder einsehbar sein.

XI. Weitere Ämter  
Die weiteren Ämter werden vom Vorstand besetzt und können jederzeit geändert werden. 

XII. Mitgliedschaft  
• Der Eintritt von Neumitgliedern ist jederzeit möglich (Art. 70).
• Er erfolgt durch den Vorstand auf ein Gesuch hin. Neumitglieder, die das 14. Altersjahr 

noch nicht erreicht haben, bedürfen ausserdem der Zustimmung der elterlichen Gewalt.
• Der Austritt ist auf das Ende des Vereinsjahres möglich.
• Jedes Mitglied hat einen jährlichen Beitrag zu entrichten, welcher an der GV festgesetzt 

wird. Für die Eintreibung ist der Kassier zuständig. Die Eintreibung erfolgt nach der GV.
• Versicherung ist Sache der Mitglieder selbst.
• Jedes Mitglied, ist an einer VV stimmberechtigt, sofern es alle Verpflichtungen gegenüber 

dem Verein erfüllt hat.
• Vorstände und Funktionäre (Inhaber von weiteren Ämtern) sind automatisch Mitglieder.

XIII. Ehrenmitglieder  
Zum Ehrenmitglied des HCS kann ernannt werden, wer sich um den Verein im besonderen 
oder um die Förderung des Inline-Hockeysports im allgemeinen verdient gemacht hat. Vor-
schläge sind dem Vorstand mindestens 30 Tage vor der GV schriftlich und begründet einzu-
reichen. Die Ernennung wird auf Vorschlag des Vorstandes durch die GV vorgenommen. Eh-
renmitglieder haben keinen Beitrag zu entrichten.

XIV. Pflichten der Mitglieder  
• Befolgung der Statuten, Reglemente und Beschlüsse der Vereinsorgane
• Befolgung der Anordnungen der Vereinsorgane
• Adressänderungen sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen

XV. Rechte der Mitglieder  
• Antragstellung an Vorstand und VV
• Verlangen von Auskünften an Versammlungen über Fragen, die den Verein betreffen
• Stimmberechtigung an Versammlungen.



XVI. Ausschluss  
Ein Mitglied kann aus folgenden Gründen ausgeschlossen werden:

• Wenn die Aufnahme in den Verein unter Verschweigen belastender Tatsachen erfolgt 
ist.

• Wenn sich das Mitglied weigert, die Statuten und Beschlüsse des Vereins oder Anordnung 
der Vereinsorgane zu befolgen.

• Wenn es den Verein in irgendeiner Weise schädigt oder gegen die allgemeine sportliche 
Fairness verstösst.

• Wenn Mitglieder die finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllen.
Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand und ist dem Betreffenden unter Bekanntgabe der 
Ausschlussgründe schriftlich mitzuteilen. Dem Ausgeschlossenen steht ein Rekurs an die 
nächste GV oder VV offen. Ausgeschlossene haben kein Anspruch auf das Vereinsvermögen.

XVII. Passivmitglieder  
Als Passivmitglieder können Personen aufgenommen werden, die den vom Vorstand festge-
legten Jahresbeitrag zu entrichten gewillt sind. Sie haben kein Stimmrecht an der GV oder 
VV.

XVIII. Finanzielles  
• Es ist den Mitgliedern untersagt, Clubmaterial an Drittpersonen ohne Bewilligung des 

Vorstandes abzugeben.
• Kommt der Verein durch grobfahrlässiges oder absichtliches Verschulden eines Mitglie-

des zu Schaden, so haftet dieses dem Verein gegenüber für die Wiedergutmachung.

XIX. Schlussbestimmungen  
• Für die Genehmigung einer Abänderung der Statuten an einer GV oder VV ist eine 2/3 

Mehrheit erforderlich.
• Die Auflösung des Vereins kann nur bei einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Ausser-

dem muss mind. die Hälfte der Mitglieder anwesend sein.
• Über alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Fällen entscheidet der Vorstand.
• Über die Verwendung des Vereinsvermögens im Falle einer Auflösung entscheidet die 

GV oder VV.
• Diese Statuten setzen alle vorherigen ausser Kraft. Sie treten mit der Annahme durch die 

GV in Kraft.

Der Präsident Ort, Datum

Affoltern, den 3.10.2008
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